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 Selbsteinschätzung des Lernfortschritts (zum Ankreuzen) 
rot: kann ich noch nicht 
gelb: kann ich teilweise 
grün: kann ich gut

Link zu einem Lernvideo
 • In den Lernvideos werden Inhalte visualisiert dargestellt und vertiefend erläutert.
 • Die Links sind an den Seitenrändern zu finden.

Link zu einem webbasierten Online-Kurs
 • Die Online-Kurse geben Rückmeldung zum Wissensstand und ermöglichen die Vertiefung der 

Lerninhalte.
 • Die Links sind in jedem Kapitel im „Theorie-Check“ zu finden.

Wichtige Formel
 • Dieses Symbol weist auf wichtige Formeln hin.
 • Alle wichtigen Formeln sind in der Formelsammlung am Ende des Buches nochmals zusammen-

gefasst. 
 • Die Symbole sind an den Seitenrändern zu finden.



Vorwort
Der bewährte Abitur-Trainer BWL/VWL Profil Internationale Wirtschaft (WGI) wurde speziell für Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrkräfte der Jahrgangsstufen 1 und 2 der Wirtschaftsgymnasien in Baden- Württemberg 
entwickelt. Buch und digitale  Begleitmaterialien (Lernvideos und Online-Kurse) unterstützen optimal im Fach 
Internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre bei der

 • unterrichtsbegleitenden Festigung von Lerninhalten sowie der
 • Vorbereitung auf Klassenarbeiten und das Abitur.

Wie der Abitur-Trainer BWL/VWL Profil Wirtschaft (WGW) ist der Abitur-Trainer BWL/VWL Profil Internatio-
nale Wirtschaft (WGI) ausdrücklich für die Nutzung parallel zum eingeführten Schulbuch geeignet. Die Lern-
inhalte der Kapitel sind auf das Wesentliche reduziert und orientieren sich in Breite und Tiefe an den zentralen 
Anforderungen in der Abiturprüfung. Basis ist der aktuell gültige Bildungsplan Baden-Württembergs für das 
Fach Internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre im Wirtschaftsgymnasium vom 23. Juli 2020.

Die Kapitel sind auf Basis lernpsychologischer Grundsätze nach folgendem Schema aufgebaut:

 • theoretische Grundlagen, unterstützt durch Lernvideos
 • systematische Gliederung der theoretischen Grundlagen anhand von Leitfragen
 • klar strukturierte und verständliche Darstellung der Lerninhalte
 • übersichtlich gestaltete, farbige Schaubilder
 • passgenaue Lernvideos in deutscher Sprache zu ausgewählten Inhalten

 • Theorie-Check mithilfe von Online-Kursen
 • zur Stoffwiederholung und Selbstkontrolle der theoretischen Grundlagen 

 • Anwendungsaufgaben in zwei Schwierigkeitsstufen
 • zur Festigung und Anwendung der theoretischen Grundlagen

 • Abituraufgaben bzw. Ausschnitte aus Abituraufgaben
 • Im Abitur-Trainer werden alle relevanten Aufgaben der bisherigen Abiturprüfungen im Profil Internationale 

 Wirtschaft bis zum Jahr 2023 berücksichtigt. Zusätzlich werden bei Themen, zu welchen es bislang noch 
keine oder nur wenige Abituraufgaben gibt, Prüfungsaufgaben des Profils Wirtschaft (WGW) bereitgestellt.

 • passgenau den Inhalten der jeweiligen Kapitel zugeordnet
 • zur Festigung, Anwendung und Überprüfung des erworbenen Wissens

 • Lösungen zu den Anwendungsaufgaben und den Abituraufgaben 
 • Im mitgelieferten Lösungsbuch werden die Lösungen zu einigen englischsprachigen  Anwendungsaufgaben 

in deutscher Sprache dargeboten. Dies soll einerseits Verständnisproblemen vorbeugen und andererseits 
den Erwerb der Fachsprache in beiden Sprachen fördern.

Dieser Aufbau ermöglicht ein systematisches, zielorientiertes und motivierendes Lernen und Üben. Der 
Abitur-Trainer  fördert das Verständnis der wesentlichen Inhalte und das Einprägen von Strukturen. Darüber 
hinaus ermöglicht er die  selbstständige Überprüfung des eigenen Wissensstandes. Die verwendeten Abitur-
aufgaben wurden in Einzelfällen in geringem Umfang angepasst.

Das ausführliche Sachwortverzeichnis ermöglicht das schnelle Auffinden von benötigten Inhalten. Die  
Formelsammlung unterstützt das Wiederholen und Vertiefen wichtiger Formeln. Am Ende des Buches sind 
die wichtigsten key terms zusammenfassend dargestellt.

Die Abitur-Trainer BWL/VWL sind auch als digitale Bücher in der Europathek erhältlich.
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BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE



1 Handelsrechtliche Grundlagen der Unternehmung
1.1 Kaufmannsbegriff

GRUNDLAGEN

1. Leitfrage:
Wodurch unterscheiden sich Kaufleute von Nichtkaufleuten?

Handelsgewerbe  • Ein Handelsgewerbe ist ein Gewerbebetrieb1, welcher nach Art2 und Umfang3 
einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erforder-
lich macht. HGB § 1

Kaufmann  • Wer ein Handelsgewerbe betreibt gilt als Kaufmann.

Handelsgesetzbuch (HGB)  • Das HGB gilt ergänzend zum BGB wenn man Kaufmann ist (also ein Handels-
gewerbe betreibt). 

 • Regelungen im HGB haben Vorrang gegenüber Regelungen im BGB.
 • Fehlen zu bestimmten Fragen Regelungen im HGB, so gelten die  

Rege lungen des BGB.

Gewerbebetrieb, welcher nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise  
eingerichteten Geschäftsbetrieb erforderlich macht, wird betrieben

ja

Gewerbebetrieb gilt als Handelsgewerbe

Betreiber gilt als Kaufmann

HGB und BGB gelten

nein

Gewerbebetrieb gilt nicht als Handelsgewerbe

Betreiber gilt nicht als Kaufmann

nur BGB gilt

1  Voraussetzungen für das Vorliegen eines Gewerbebetriebs: selbständiges Ausüben, planmäßiges Betreiben, auf Dauer angelegt, auf 
Gewinnerzielung ausgerichtet

2  Kriterien für die Art der Geschäftstätigkeit: z.B. Zahl und Größe der Betriebsstätten, Zahl der Beschäftigten, Zahl der Geschäftsbeziehungen
3 Kriterien für den Umfang der Geschäftstätigkeit:  z.B. Kapitaleinsatz, Umsatz

vel.plus/PWGI2_01

HGB § 1
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A KAUFMÄNNISCHES GESELLSCHAFTSRECHT

1  Handelsrechtliche Grundlagen der 
Unternehmung

2 Rechtsformen im Überblick

3 Einzelunternehmung

4 Offene Handelsgesellschaft (OHG)

5  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH)

6 Aktiengesellschaft (AG)

7 Europäische Aktiengesellschaft (SE)

8 Rechtsformen im Vergleich



Kaufleute

HGB/BGB

Pflicht

Pflicht

Gesellschaft nach HGB
(z. B. OHG, KG, GmbH, AG)

Unterscheidungsmerkmal

gesetzliche Regelungen

Eintragung ins Handelsregister

Führen eines Firmennamens

Art der Gesellschaft

Nichtkaufleute
HGB §§ 1 ff.

BGB

nicht möglich

nicht möglich

Gesellschaft nach BGB
(z. B. BGB-Gesellschaft)

2. Leitfrage: 

Welche Arten von Kaufleuten unterscheidet man nach dem Erwerb der Kaufmannseigenschaft?

Je nachdem, wie die Kaufmannseigenschaft erworben wird, unterscheidet man folgende

Kaufmannsarten

vel.plus/PWGI2_02Istkaufmann
HGB § 1

Kannkaufmann
HGB §§ 2, 3

Formkaufmann 
HGB § 6

HGB §§ 1, 2, 3, 6wenn wenn wenn

Gewerbetreibender
„mit kaufmännischer  

Organisation“

Kleingewerbetreibender
„ohne kaufmännische  

Organisation“

Kapitalgesellschaft
(GmbH, AG)

oder

Personengesellschaft
(OHG, KG)

Eintrag ins Handelsregister ist

Pflicht freiwillig

erfolgt Eintragung ins HR  
→ Kaufmann

erfolgt keine Eintragung ins HR  
→ kein Kaufmann

Pflicht

Wirkung der Eintragung ins Handelsregister ist

deklaratorisch*

(rechtsbekundend)
konstitutiv

(rechtsbegründend)
konstitutiv

(rechtsbegründend)

Entstehung der Kaufmannseigenschaft

 • mit Eintragung ins HR
 • bei Aufnahme der Geschäfts-

tätigkeit (wenn vor Eintragung 
ins HR)

 • mit Eintragung ins HR  • mit Eintragung ins HR

*  Voraussetzungen: Die Personengesellschaft betreibt ein Handelsgewerbe gem. § 1 HGB (ist also kein Kleingewerbetreibender) und sie hat ihre 
Geschäfte bereits vor Handelsregistereintragung aufgenommen. Ansonsten hat die Handelsregistereintragung eine kostitutive Wirkung.

1.1 Kaufmannsbegriff A
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Unterschied: 
Eintrag ins Handelsregister ist ...

deklaratorisch
(rechtsbekundend)

konstitutiv
(rechtsbegründend)

trifft zu bei
Istkaufleuten Kannkaufleuten und Formkaufleuten

→ sind auch schon vor Eintragung ins HR Kaufleute

(Die Eintragung bekundet also nur  
einen Zustand, der bereits existiert.)

→  werden erst mit Eintragung ins HR zu Kaufleuten

(Durch die Eintragung wird  
ein neuer Zustand begründet.)

1.2 Handelsregister

1. Leitfrage: 

Was ist ein Handelsregister?

Handelsregister
→ öffentliches Verzeichnis aller Kaufleute, von den Gerichten elektronisch geführt (HGB § 8)

Inhalte

Firma Inhaber
Geschäfts- 

führer
Vorstand Kapital Haftung

Geschäfts- 
sitz

Gegenstand 
des Unter-
nehmens

Abteilungen

Abt. A:
Einzelunternehmen und Personengesellschaften

Abt. B:
Kapitalgesellschaften

2. Leitfrage: 

Was versteht man unter der „Öffentlichkeit des Handelsregisters“?

„Öffentlichkeit des Handelsregisters“HGB §§ 9, 10, 15

Einsicht für jeden
HGB § 9

Veröffentlichung aller  
Ein tragungen HGB § 10

genießt öffentlichen Glauben*

HGB § 15

*  Öffentlicher Glaube bedeutet, dass für die Eintragungen im Handelsregister die Vermutung der Richtigkeit gilt, d. h., dass man dem 
Handelsregister trauen kann, bis zum Beweis des Gegenteils.

HGB § 8

1 Handelsrechtliche Grundlagen der UnternehmungA
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1.3 Handelsfirma

1. Leitfrage:

Welche bedeutsamen gesetzlichen Regelungen gibt es zum Begriff „Firma“ (Firmenname)?

Firma
→ ist der im Handelsregister eingetragene Name eines Kaufmanns unter dem er seine Geschäfte  betreibt.

Firma (Firmenname) = Firmenkern + Rechtsformzusatz

Mayer & Müller OHG = Mayer & Müller + OHG
Holiday AG = Holiday + AG

Firmenarten

Personenfirma
enthält einen  
oder mehrere  

Personennamen

HGB § 17Sachfirma
enthält den Gegenstand 

des Unternehmens

Mischfirma
Kombination aus  

Per sonen-, Sach- und 
Fantasiefirma

Fantasiefirma
frei erfundener  

Firmenname

Fritz Mayer e. Kfm.

Mayer & Müller OHG

Mallorca-Immobilien 
e. Kfm.

Kirchheimer  
Weinhandlung OHG

Fritz Mayer Mallorca-
Immobilien e. Kfm.

Mayer & Müller 
Weinhandlung OHG

Holiday e. Kfm.

MMW OHG

Rechtsformzusätze

Einzelunter-
nehmen

Personengesellschaften

OHG 

(Offene Handels-
gesellschaft) GmbHG §§ 1 ff.

GmbH 

(Gesellschaft mit 
beschränkter 

Haftung)

Kapitalgesellschaften

KG 

(Kommandit- 
gesellschaft)

AktG §§ 1 ff.

AG 

(Aktiengesell- 
schaft)

e. K., e. Kfm., 
e. Kfr.

(eingetragener 
Kaufmann/ 

eingetragene 
Kauffrau)

HGB §§ 1, 2, 6, 18, 
105 ff., 161 ff.

HGB §§ 1, 2, 18 HGB §§ 1, 6, 105 ff. HGB §§ 1, 6, 161 ff. HGB § 6,  
GmbHG §§ 1 ff.

HGB § 6,  
AktG §§ 1 ff.

SE 

(Societas 
Euroapea)

SE-VO Art. 1 ff.

SE-VO Art. 1 ff.

Gesellschaftsunternehmen

1.3 Handelsfirma A
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2. Leitfrage: 

Welche Firmierungsgrundsätze gilt es bei der Festlegung des Firmennamens zu beachten?

Firmenwahrheit
HGB §§ 18, 19

Firmenklarheit
HGB § 30

Firmenbeständigkeit
HGB §§ 21, 23, 24

Der Firmenname darf die Öffent-
lichkeit nicht hinsichtlich Art u./o. 
Umfang des Unternehmens 
täuschen.
(„Irreführungsverbot“)

Beispiel: 
Europäische Parfumhandlung OHG 
wäre verboten, wenn das Unter-
nehmen nur in Kirchheim/Teck 
Geschäfte tätigt.

Der Firmenname muss sich von 
bereits am Ort bestehenden 
Firmen klar unterscheiden 
(Firmenausschließlichkeit).

Beispiel:
Ist bereits ein Markus Mayer e. Kfm. 
mit Geschäftssitz in Kirchheim/Teck 
ins Handelsregister eingetragen, so 
müsste ein anderer Markus Mayer 
entweder einen anderen Zusatz 
(Markus Mayer OHG) oder eine 
andere Firmenart (Markus Mayer 
Immobilien e. Kfm.) wählen, wenn 
er sich ebenfalls mit Geschäftssitz 
Kirchheim/Teck ins Handelsregister 
eintragen lassen möchte.

Der Firmenname darf bei Veräuße-
rung (Verkauf ) des Unternehmens  
fort geführt werden.

Anmerkung:
Dies ist häufig der Fall, da ein 
etablierter Name mit gutem Ruf 
ein beachtliches Werbemittel 
darstellt.

FirmierungsgrundsätzeHGB §§ 18, 19,  
21, 23, 24, 30

1.4 Handelsrechtliche Bevollmächtigte

1. Leitfrage: 

Weshalb ist es für den Kaufmann relevant, Vollmacht erteilen zu können?

Vollmacht
→  Ein Kaufmann kann nicht alle rechtsverbindlichen Rechtsgeschäfte selbst abschließen. Deshalb erteilt 

er Vollmacht.

Gesetzliche Regelungen zu Vollmachten

Grundlegende Informationen im BGB Spezielle Regelungen im HGB

zu den Themen

 • Erteilung und Wirkung der Vollmacht  • Prokura
 • Arthandlungsvollmacht

1 Handelsrechtliche Grundlagen der UnternehmungA
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2. Leitfrage: 

Was versteht man unter Prokura?

Prokura
→  vollumfängliche Vertretungsmacht, d. h. die Vertretungsmacht des Prokuristen ist gegenüber Dritten 

nicht beschränkt (HGB § 50)

Merkmal Beschreibung Rechtsquelle

Erteilung  • ausdrücklich und persönlich vom Kaufmann selbst
 • muss ins Handelsregister eingetragen werden, Eintrag wirkt 

deklaratorisch (rechtsbezeugend)
 • auch für mehrere Personen gemeinsam möglich (Gesamtprokura), 

Vertretung dann durch alle gemeinsam

HGB §§ 48, 53

Umfang der 
Vertretungs-
macht

 • gegenüber Dritten nicht beschränkbar, gilt für alle gerichtlichen und 
außergerichtlichen Geschäfte und Rechtshandlungen die in irgend-
welchen, auch branchenfremden Handelsgewerben, vorkommen

 • keine Privatgeschäfte des Kaufmanns

HGB § 50

BGB § 164 ff.

Grenzen der 
Vertretungs-
macht

 • Belastung und Veräußerung von Grundstücken  
(nur mit Sondervollmacht des Kaufmanns)

 • Anmeldung der Firma zum Handelsregister
 • Unterzeichnung des Jahresabschlusses
 • Erteilung von Prokura
 • Veräußerung/Aufgabe des Handelsgewerbes

HGB § 49 (2)

HGB §§ 29, 245, 
53 (1), 31

Erlöschen  • Widerruf der Prokura durch den Kaufmann jederzeit möglich
 • Erlöschen der Prokura ist im Handelsregister anzumelden
 • solange Erlöschen der Prokura noch nicht im Handelsregister erfasst, 

bleiben gutgläubige Dritte geschützt (Publizität des Handelsregisters)

HGB §§ 53 (2), 15 (3)

Sichtbarkeit  • Der Prokurist unterschreibt beim Abschluss von Rechtsgeschäften 
mit dem Zusatz „ppa“ oder „per Prokura“.

HGB § 51

3. Leitfrage: 

Was versteht man unter einer Arthandlungsvollmacht?

Arthandlungsvollmacht
→  im Gegensatz zur Prokura, die vollumfänglich ist, legt der Kaufmann den Umfang der Arthandlungs-

vollmacht selbst fest (HGB § 54)

Merkmal Beschreibung Rechtsquelle

Erteilung  • kann vom Kaufmann selbst, einem Prokuristen oder einem dazu 
Bevollmächtigten erteilt werden

 • Eintragung ins Handelsregister nicht erforderlich
 • auch für mehrere Personen gemeinsam möglich, Vertretung dann 

durch alle gemeinsam

BGB § 167

Umfang der
Vertretungs-
macht

 • vom Kaufmann selbst festgelegt
 • bezieht sich auf eine bestimmte Art von Rechtsgeschäften, die im 

bestimmten Handelsgewerbe des vollmachtgebenden Kaufmanns 
vorkommen

Erlöschen  • jederzeit widerrufbar

HGB §§ 50

HGB §§ 50

HGB §§ 50

BGB § 164 ff.

HGB § 49 (2)

HGB §§ 29, 245,  
53 (1), 31

HGB §§ 53 (2),  
15 (3)

HGB § 51

HGB § 54

BGB § 167

1.4 Handelsrechtliche Bevollmächtigte A
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THEORIE-CHECK

Sie haben die Grundlagen verstanden? Super! Überprüfen Sie hier Ihr Wissen:

ANWENDUNGSAUFGABEN

Aufgabe 1: Kaufleute – Nichtkaufleute

a) Erläutern Sie die notwendige Voraussetzung, um als Kaufmann zu gelten.

b) Nennen Sie das Gesetz, welches nur bei Kaufleuten Anwendung findet.

c) Nennen Sie drei weitere Unterschiede zwischen Kaufleuten und Nichtkaufleuten.

Aufgabe 2: Arten von Kaufleuten

a) Ordnen Sie nachfolgende Beispiele den Kaufmannsarten Istkaufmann, Kannkaufmann und Formkaufmann 
zu: AG, OHG, e. K., Gewerbetreibender mit kaufmännischer Organisation, GmbH, KG,  Kleingewerbetreibender 
ohne kaufmännische Organisation.

b) Erklären Sie die Unterschiede zwischen Istkaufleuten, Kannkaufleuten und Formkaufleuten hinsichtlich 
der Eintragung ins Handelsregister.

c) Begründen Sie die besondere Bedeutsamkeit des Eintrags in das Handelsregister bei Kannkaufleuten.

d) Unterscheiden Sie Istkaufleute, Kannkaufleute und Formkaufleute hinsichtlich des Zeitpunkts ihrer Ent-
stehung. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang die Begriffe deklaratorisch und konstitutiv.

Aufgabe 3: Firma

a) Nennen Sie vier Firmenarten und geben Sie jeweils ein Beispiel.

b) Stellen Sie den Zusammenhang zwischen den Begriffen Rechtsformzusatz, Firmenname und Firmenkern 
dar.

c) Erläutern Sie die Firmierungsgrundsätze Firmenwahrheit, Firmenklarheit und Firmenbeständigkeit.

Aufgabe 4: Handelsregister

a) Erklären Sie den Begriff Handelsregister.

b) Nennen Sie die Stelle, welche das Handelsregister führt.

c) Nennen Sie fünf Inhalte, welche im Handelsregister bezüglich der dort eingetragenen Firmen verzeichnet 
sind.

d) Erklären Sie, was man unter öffentlichem Glaube im Zusammenhang mit dem Handelsregister versteht.

Aufgabe 5: Prokura und Arthandlungsvollmacht

a) Unterscheiden Sie Prokura und Arthandlungsvollmacht hinsichtlich des Umfangs der Vertretungsmacht.

b) Nennen Sie drei Grenzen der Vertretungsmacht eines Prokuristen.

c) Unterscheiden Sie Prokura und Arthandlungsvollmacht hinsichtlich der Notwendigkeit eines Eintrags in 
das Handelsregister.

d) Erläutern Sie, bis zu welchem Zeitpunkt gutgläubige Dritte beim Widerruf der Prokura geschützt sind.
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Aufgabe 6: Erwerb der Kaufmannseigenschaft

Aline Thormann, 19-jährige Schülerin des Wirtschaftsgymnasiums in Kirchheim unter Teck, hat sich seit  
ca. zwei Jahren als Bloggerin im Social Web einen Namen gemacht. Sie beabsichtigt diese Tätigkeit weiter 
aus zubauen mit dem Ziel, professionelle Influencerin zu werden und sich mit Influencer-Marketing das bevor-
stehende Studium zu finanzieren.

Obwohl ihre beste Freundin ihr bereits regelmäßig mit Korrekturlesen zur Seite steht und ihr Freund für   
die Videoproduktion verantwortlich ist, macht ihr Betrieb derzeit noch keinen nach Art und Umfang in  
kauf männischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erforderlich. Aline trägt sich dennoch mit dem Ge-
danken, ihr Unternehmen bereits jetzt in das Handelsregister eintragen zu lassen, da sie in wenigen Monaten 
zu sätzlich einen Online-Shop eröffnen und dann auch feste MitarbeiterInnen auf 450-Euro-Basis anstellen 
möchte.

1 Begründen Sie, ob Aline ihre Tätigkeit bereits zum heutigen Zeitpunkt ins Handelsregister eintragen muss. 
2 Erläutern Sie, welche rechtlichen Wirkungen eine Eintragung ins Handelsregister nach sich ziehen würde.
3  Beurteilen Sie, ob Aline ihr Unternehmen unter dem Firmenname AT World Wide Trade Company ins 

Handels register eintragen lassen kann.
4  Wenige Tage bevor Aline ihr Unternehmen unter dem Namen „AT beauty & mehr e. Kfr.“ ins Handelsregister 

eintragen lässt, schließt sie mit einem in Köln ansässigen Start-up-Unternehmen, der WOB-World Of Bags 
GmbH, einen Kaufvertrag über einen großen Posten rosafarbiger Plüsch-Handtaschen ab.

 a)  Begründen Sie, ob bei diesem Kaufvertrag das BGB oder das HGB als gesetzliche Grundlage zur Anwen-
dung kommt.

 b)  Zeigen Sie am Beispiel der Prüf- und Rügepflicht im Zusammenhang mit der Entgegennahme von 
 Lieferungen die Unterschiede zwischen den Regelungen im BGB und HGB auf.

Aufgabe 7: Arthandlungsvollmacht und Prokura

Sebastian Alt, Bahnhofsstraße 2, 72764 Reutlingen, ist Inhaber des Versandhandels für Outdoorbekleidung 
Mountain Lovers GmbH. Im Zuge dessen bevollmächtigt er seinen Mitarbeiter Hannes Böhm, alle Geschäfte 
zu tätigen, die im Einkauf des Versandhandels gewöhnlich anfallen.

a) Prüfen Sie, ob Herr Böhm für den Versandhandel folgende Rechtsgeschäfte abschließen darf:
 • Einkauf von Funktionsshirts
 • Einkauf von Büromaterial
 • Entlassung des Praktikanten der Verkaufsabteilung
 • Kauf eines Nachbargrundstückes zur Errichtung von Parkplätzen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

b)  Zu seiner Entlastung erteilt Herr Alt seinem Mitarbeiter Hannes Böhm schließlich Prokura. Beurteilen Sie 
die Fälle 1.1–1.4 erneut.

ABITURAUFGABEN

Da es sich bei den Inhalten dieses Kapitels lediglich um Grundlagen handelt, existieren hierzu keine eigen-
ständigen Abituraufgaben. Allerdings finden sich Inhalte in Abituraufgaben der nachfolgenden Kapitel wie-
der bzw. sind Grundlage für deren Verständnis.
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2   Rechtsformen im Überblick

GRUNDLAGEN

1. Leitfrage:

Welche Vor- und Nachteile haben Einzel- bzw. Gesellschaftsunternehmen?

Rechtsformen

Einzelunternehmen Gesellschaftsunternehmen

→ „gehört“ einem Unternehmer allein
 →  Eigenkapital wird von einem 

Unternehmer allein eingebracht

→ „gehört“ mehreren Personen*

 →  Eigenkapital wird von mehreren Personen 
gemeinsam eingebracht*

HGB § 1

Vorteile
 • alleiniges Entscheidungsrecht 

 • alleiniger Gewinnanspruch
 • kein Mindestkapital erforderlich 

 • geringer Gründungsaufwand

Nachteile
 • Mitspracherecht mehrerer Personen bei  

Entscheidungen
 • Gewinn wird geteilt
 • Mindestkapital erforderlich (bei Kapitalgesellschaften 

[GmbH, AG])
 • höherer Gründungsaufwand

Nachteile
 • einseitige Sichtweise
 • persönliche Haftung 

 • alleinige Haftung
 • beschränkte Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung

Vorteile
 • vielfältigere Sichtweise
 • keine persönliche Haftung bei Kapitalgesellschaften 

(GmbH, AG)
 • gemeinsame Haftung
 • bessere Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung

*  Seit einigen Jahren sind auch Einpersonengesellschaften (1-Personen-GmbH, 1-Personen-AG) zugelassen, das Kriterium „mehrere 
Personen“ gilt also nicht mehr durchgängig.

2. Leitfrage: 

Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Gesellschaftsunternehmen?

Gesellschaftsunternehmen

Personengesellschaften

AktG §§ 1 ff.

Kapitalgesellschaften

Offene 
Handels- 

gesellschaft
(OHG)

HGB §§ 1, 6,  
105 ff., 161 ff.

Kommandit- 
gesellschaft1 

(KG)

Gesellschaft 
mit beschränkter  

Haftung
(GmbH)

Aktien- 
gesellschaft 

(AG)

HGB §§ 1, 6, 105 ff.GmbHG §§ 1 ff. HGB §§ 1, 6, 161 ff. HGB §§ 6, GmbHG §§ 1 ff. HGB §§ 6, AktG §§ 1 ff.

Europäische 
Aktiengesell-

schaft 
(SE)

SE-VO Art. 1 ff.

*  Die KG ist kein Bestandteil des aktuell gültigen Bildungsplans. Aus diesem Grund wird die KG in den nachfolgenden Kapiteln nicht 
mehr betrachtet.
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Vor- und Nachteile im Vergleich
Personengesellschaften Kapitalgesellschaften

Vorteile Nachteile
kein Mindestkapital erforderlich Mindestkapital Mindestkapital erforderlich

i. d. R. einfacher Jahresabschluss  
(Bilanz, GuV)

Umfang des
Jahresabschlusses

ausführlicher Jahresabschluss  
(Bilanz, GuV, Lagebericht u. a.)

i. d. R. keine Veröffentlichung des 
Jahresabschlusses

Veröffentlichung des 
Jahresabschlusses

Pflicht zur Veröffentlichung  
des Jahres abschlusses

Nachteile Vorteile
persönliche Haftung der Gesellschafter Haftung keine persönliche Haftung  

der Gesellschafter

Pflicht zur Geschäftsführung durch 
Gesellschafter selbst

Geschäftsführung keine Pflicht zur Mitarbeit  
der Gesellschafter

3. Leitfrage:

Welche Entscheidungskriterien sollten bei der Wahl der Rechtsform berücksichtigt werden?

Bevor sich ein Unternehmen für eine Rechtsform (z. B. e. K., OHG, GmbH, AG, SE) entscheidet, sollten die unter- 
schiedlichen gesetzlichen Reglungen zu folgenden Punkten berücksichtigt werden:

Entscheidungskriterien

Kriterien Fragestellungen

Anzahl Gesellschafter  • Wie viele Gesellschafter sind zur Gründung 
mindestens erforderlich bzw. höchstens möglich?

Haftung  • Wird nur mit dem Vermögen der Gesellschaft 
gehaftet oder auch mit dem Privatvermögen?

Mindestkapital  • Ist zur Gründung ein Mindestkapital erforderlich, 
welches in die Gesellschaft einzubringen ist?

Mitarbeitspflicht  • Ist der/sind die Gesellschafter zur Mitarbeit 
ver pflichtet?

Geschäftsführung  • Wer führt das Unternehmen im Innenverhältnis?  
(siehe unten)

Vertretung  • Wer vertritt das Unternehmen im Außenverhältnis? 
(siehe unten)

Gewinnverteilung  • Welche Regelungen gibt es zur Verteilung des 
Gewinns?

Verlustbeteiligung  • Welche Regelungen gibt es zum Ausgleich von 
Verlusten?

Eigenkapitalbeschaffung  • Wie einfach ist es, bei Bedarf weiteres Eigenkapital 
zu beschaffen?

Kontrolle der Geschäftsführung  • Gibt es Kontrollorgane, welche die Geschäftsführer 
kontrollieren?

Mitbestimmung der Arbeitnehmer  • Haben die im Unternehmen beschäftigten 
Arbeit nehmer Mitbestimmungsrechte?
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Anmerkung:

Bei den in den nachfolgenden Kapiteln dargestellten Rechtsformen werden die o. a. Regelungen detailliert 
betrachtet.

Unterschied

Geschäftsführung Vertretung
betrifft das

Innenverhältnis Außenverhältnis
also

Regelungen zwischen den Gesellschaftern
→ Klärung der Frage „Wer darf was?“

das Recht, im Namen der Gesellschaft  
Verträge mit Außenstehenden zu schließen

THEORIE-CHECK

Sie haben die Grundlagen verstanden? Super! Überprüfen Sie hier Ihr Wissen:

ANWENDUNGSAUFGABEN

Aufgabe 1: Einzelunternehmen vs. Gesellschaftsunternehmen

a) Nennen Sie zwei Unterschiede zwischen Einzel- und Gesellschaftsunternehmen. 

b) Nennen Sie jeweils drei Vorteile von Einzel- und Gesellschaftsunternehmen.

Aufgabe 2: Gesellschaftsunternehmen: Personengesellschaften vs. Kapitalgesellschaften

a) Nennen Sie jeweils zwei Beispiele für Personen- und Kapitalgesellschaften.

b) Zeigen Sie die Unterschiede zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften hinsichtlich Haftung und 
 Geschäftsführung auf.

c) Zeigen Sie die Unterschiede zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften hinsichtlich Mindestkapital 
und Regelungen zum Jahresabschluss auf.

Aufgabe 3: Geschäftsführung vs. Vertretung

a) Unterscheiden Sie die Begriffe Geschäftsführung und Vertretung.

b) Entscheiden Sie bei jedem der nachfolgenden Beispiele, ob es sich um Geschäftsführung (also Innenver-
hältnis) oder Vertretung (also Außenverhältnis) handelt.

 • Gesellschafter A und B vereinbaren, dass A den Bereich Produktion leitet und B sich um den Bereich 
 Verwaltung kümmert.

 • Gesellschafter A schließt einen Kaufvertrag mit einem Lieferanten ab.
 • Gesellschafter A und B vereinbaren, dass jeder Gesellschafter verpflichtet ist, den jeweils anderen Gesell-

schafter bei Geschäften über 50.000  EUR vorab zu informieren und er nur mit dessen Zustimmung 
 handeln darf.

 • Gesellschafter B schließt einen Arbeitsvertrag mit einem neuen Mitarbeiter.
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